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Die Einführung oder Erhöhung der 
degressiven Absetzung für Abnut-
zung (AfA) für ein Objekt über einen 
bestimmten Zeitraum war und ist ein 
Instrument, um die Anschaffung des 
Gutes durch Unternehmen zu befeu-
ern. Diese Wirkung verspricht sich die 
Bundesregierung auch vom Gesetz 
für ein steuerliches Investitionsso-
fortprogramm zur Stärkung des Wirt-
schaftsstandortes Deutschland, das 
Förderungen für Elektrofahrzeuge 
(BEV) beinhaltet. 

Dazu gehört die neue degressive 
Abschreibung von 75 Prozent im 
ersten Jahr der Anschaffung eines  
E-Kfz, das nach dem 30. Juni dieses 
Jahres und vor dem 1. Januar 2028 er-
worben wurde (§ 7 Absatz 2a Einkom-
mensteuergesetz).Das gilt für alle Be-
triebe und Fahrzeugklassen. „Die 
Regelung umfasst alle Elektrofahr-
zeuge im Sinne des § 9 Absatz 2 Kraft-
fahrzeugsteuergesetz, die dem Be-

triebsvermögen des Steuerpflichtigen 
erstmalig zugegangen sind und da-
mit neben Personenkraftwagen ins-
besondere auch Elektronutzfahrzeu-
ge wie Lastkraftwagen und Busse“, so 
ein Sprecher des Bundesministeri-
ums der Finanzen (BMF). „Vorausset-
zung ist, dass die Fahrzeuge dem An-
lagevermögen zugerechnet werden. 
Sie ist also grundsätzlich ausgeschlos-
sen für Fahrzeuge, die dem Umlauf-
vermögen zugerechnet werden, bei-
spielsweise weil diese für Zwecke der 
Weiterveräußerung angeschafft wor-
den sind.“ Weitergehende Beschrän-
kungen, beispielsweise die Beach-
tung bestimmter Wertgrenzen oder 
eine Mindesthaltedauer, seien aus-
drücklich nicht vorgesehen.

Daneben wurde die Anwendung 
der begünstigten Bemessung des 
geldwerten Vorteils mit 0,25% des 
Bruttolistenpreises (BLP) pro Monat 
für reine Stromer bei beruflicher und 

0,25-%-fähig: Volvos EX90 „Plus Exectutive Edition“ kostet 99.990 Euro brutto und bietet jetzt 800-Volt-Bordnetz. 

privater Nutzung seitens der Mitar-
beiter auf einen größeren Modellkreis 
ausgeweitet. Dafür wurde die gelten-
de BLP-Grenze auf 100.000 Euro (vor-
her 70.000 €) inklusive Sonderausstat-
tung für alle E-Fahrzeuge angehoben, 
die nach dem 30. Juni 2025 beschafft 
wurden und werden.

Vom BMF erwartete Effekte

Gemäß BMF-Sprecher rechnet man 
damit, dass die durch die degressive 
Abschreibung ausgelösten Liquidi-
tätseffekte nicht nur bei Kauf, son-
dern auch bei Leasing zur Geltung 
kommen – bei Finanz-Leasing dem 
Leasingnehmer, wenn ihm das Fahr-
zeug zuzurechnen sei, ansonsten 
dem Leasinggeber. Bei Letzterem sol-
len sich die verbesserten Refinanzie-
rungsmöglichkeiten durch die Inan-
spruchnahme der degressiven Ab- 
schreibung in einer Minderung der 

Die als Absatzbooster gedachten neuen Förderungen für E-Autos stoßen auf verhaltene Resonanz. 
Was sagen Fuhrparkmanager und Brancheninsider zu den zeitlich befristeten Maßnahmen?
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Leasingraten niederschlagen. Doch 
wie sieht es in der Praxis einige Mo-
nate nach Einführung tatsächlich aus?

Gemischte Wertung 

Andreas Stoye, Inhaber des Hand-
werksbetriebes Paech Elektro in Ber-
lin, bewertet die Neuerungen eher zu-
rückhaltend. „Für Unternehmen mit 
hohen Gewinnen ist dies sicherlich 
ein kurzfristiger steuerlicher Vorteil, 
den viele Kaufleute nutzen werden. 
Dadurch wird die Entscheidung, ein 
Fahrzeug mit Elektroantrieb anzu-
schaffen, in vielen Fällen begünstigt“, 
sagt Andreas Stoye, der einen Teil sei-
ner Pkw- und Transporterflotte mit 
rund 25 Einheiten schon vor Jahren 
elektrifiziert hat. 

Dennoch steht er als Elektrohand-
werker Förderprogrammen für Elek-
trofahrzeuge und der damit verbun-
denen Ladeinfrastruktur eher kritisch 
gegenüber. Er begründet: „Solche 
Programme erzeugen meist einen 
kurzfristigen, sehr hohen Installati-
onsbedarf, den das Elektrohandwerk 
personell nicht vollständig abdecken 
kann. Nach diesem ‚Boom‘ folgt häu-
fig eine Flaute, die für Elektrounter-
nehmen ein wirtschaftliches Risiko 
darstellen kann.“

Bei der Kfz-Beschaffung in seiner 
Firma wird die degressive AfA berück-
sichtigt. Er will die steuerlichen Vortei-
le prüfen und gegebenenfalls nutzen, 
um ein neues E-Fahrzeug anzuschaf-
fen. Stoye: „Vermutlich werde ich dies 
jedoch erst kurz vor dem Auslaufen 
der steuerlichen Vergünstigung kon-
kret in Betracht ziehen.“ Aus seiner 
Erfahrung heraus wird kurz vor Ab-
lauf solcher Fördermöglichkeiten ge-
nerell ein deutlicher Anstieg an Fahr-
zeugverkäufen zu erwarten sein.

Andere Kriterien im Blick

Beim Baustoffhändler Stark mit sei-
nen rund 3.100 Firmenfahrzeugen in 
Deutschland beschäftigt sich Fuhr-
parkleiter Markus Hermes seit gerau-
mer Zeit damit, die vielfältige Flotte zu 
elektrifizieren. Das europaweit tätige 
Unternehmen will das ab 2026 nicht 
nur für die rund 1.000 Langstrecken-
läufer im Außendienst, sondern auch 
für die Lkw und Transporter offensiv 
angehen. 

Die örtliche Ladekapazität, -mög-
lichkeiten und der Aufbau der Infra-
struktur an den rund 250 Standorten 
sind dabei die maßgebenden Kriteri-
en, inwieweit die Umstellung auf BEV 
erfolgt. Die neue degressive AfA hat 

auf die Entscheidung keinen Einfluss, 
da meist nur Anhänger im eigenen 
Anlagevermögen sind. Alle Pkw, 
Transporter und Lkw mit Kranaufbau 
sind geleast und als Eigentum dem 
Leasinggeber zugeordnet. Das soll 
auch bei den E-Modellen so bleiben.

Markus Hermes sieht die Förderung 
als einen unüberlegten Schnellschuss: 
„Anscheinend hat sich nicht einmal je-
mand schlau gemacht beziehungswei-
se informiert, wie die Verteilung von 
Kauf zu Leasing ist und wem die Kfz 
gehören.“ Er hofft allerdings, dass die 
Maßnahmen künftig die Leasingraten 
positiv beeinflussen und Stark auf die-
sem Wege profitieren kann.

Attraktive Fahrzeugauswahl

Auch das Beratungsunternehmen 
Capgemini mit ihrem vollständig ge-
leasten Fuhrpark beobachtet, ob Lea-
singgeber die steuerlichen Vorteile 
durch die neue Abschreibungsrege-
lung bei ihren rund 2.000 Fahrzeugen 
in Deutschland weitergeben. Laut 
Marco Seiffert, dem dortigen Fuhr-
parkleiter/Strategic Fleetmanage-
ment, bleibt dies abzuwarten, respek-
tive muss dies diskutiert werden.

Als positives Element stuft Seiffert 
die Erhöhung der Preisgrenze auf 

Andreas Stoye, Inhaber Paech Elektro, 
berücksichtigt die degressive AfA.

Für Markus Hermes (Stark) haben die 
Förderungen keinen Einfluss. 

Marco Seiffert (Capgemini) sieht eine 
attraktivere Fahrzeugauswahl. 
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100.000 Euro brutto für die reduzierte 
Besteuerung des geldwerten Vorteils 
von BEV ein. Er erläutert: „Dies macht 
die Fahrzeugauswahl für unsere Mit-
arbeiter, insbesondere im mittleren 
und oberen Preissegment, deutlich 
attraktiver.“ Generell ändern die För-
derungen nichts am Elektrifizierungs-
kurs. „Der Fahrplan von Capgemini 
steht unabhängig von diesem Inves-
titionsförderprogramm fest. Ab 2030 
wird unsere Flotte zu 100 Prozent aus 
rein elektrischen Fahrzeugen beste-
hen“, so Seiffert. Dazu habe man sich 
als Mitglied der EV100-Initiative welt-
weit verpflichtet.

Steuereffektverschiebung

Die Möglichkeit, dass die neuen Rege-
lungen in sinkende Leasingraten mün-
den, scheint gering. Darauf lässt die 
Bewertung von Stefan Koch, Ge-
schäftsführer von Ayvens in Deutsch-
land (vormals ALD Automotive und 
Leaseplan) schließen. 

Er erläutert die Folgen, wenn die 
Leasinggesellschaft Eigentümerin 
der Flottenfahrzeuge ist und daher 
die Abschreibung in ihrer Bilanz vor-
nimmt: „Die Fahrzeuge könnten zwar 
bei der Anschaffung in einem höhe-
ren Umfang abgeschrieben werden, 
später jedoch in einem geringeren 
Umfang. Das bedeutet, dass sich an-
fänglich eine Steuerentlastung, spä-

ter jedoch eine erhöhte Steuerbelas-
tung ergibt. Bei der geplanten Rege- 
lung handelt es sich also lediglich um 
eine Verschiebung von Steuereffek-
ten, nicht um eine echte Steuerer-
sparnis. Bei Inanspruchnahme der 
Regelung würde sich somit nur eine 
Liquiditätsverschiebung in der Bilanz 
ergeben.“ Und weiter zu den erwarte-
ten Mehrwerten bei der Refinanzie-
rung und den Leasingraten: „Diese 
Regelung findet nur in der Steuerbe-
rechnung und -bilanzierung Wirkung, 
nicht aber in der allgemeinen Rech-
nungslegung nach IFRS oder HGB 
und auch nicht für die Preisbestim-
mung am Markt. Selbst wenn wir die 
Regelung in Anspruch nehmen wür-
den, würde sich für unsere Kunden 
keine Ersparnis ergeben.“ Der Lea-
singgeber sieht daher kein veränder-
tes Bestellverhalten und rechnet auch 
nicht damit.

Feilen an Leasingmodellen

Max Nastold, Geschäftsführer der Ka-
zenmaier Leasing, begrüßt die steu-
erliche Förderung, weil sie die Trans-
formation zu nachhaltiger Mobilität 
beschleunige, aber im ersten Schritt 
nur Sichtbarkeit erhöhe. „Die Heraus-
forderung ist, dass die Politik nicht 
versteht, dass die Einführung von In-
novationen und neuen Fahrzeugen in 

Deutschland über die gewerblich zu-
gelassenen Fahrzeuge erfolgt. Die Zu-
lassungsquote beträgt zirka 75 Pro-
zent und der Leasinganteil liegt bei 
zirka 80 Prozent“, so Nastold. Das ha-
be er in Abstimmungen mit Bundes-
tagsabgeordneten oder durch seine 
Mitarbeit beim Wirtschaftsrat des Öf-
teren erklärt. „Der Deutsche Leasing-
verband (BDL) hat deswegen den Vor-
schlag eingebracht, dass die Lea- 
singrate mit dem Faktor 1,5 als Be-
triebsausgabe angerechnet werden 
kann.“ In den wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten sei Liquidität für die Unter-
nehmen ein wichtiges Thema, wes-

Stefan Koch (Ayvens) sieht nur eine 
Verschiebung steuerlicher Effekte.

Max Nastold (Kazenmaier), sieht das 
Leasing diskriminiert.

Der Polestar 4 kostet in Vollausstattung mit 544 PS rund 86.000 Euro. Passt.
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halb Leasing präferiert werde. Durch 
die aktuelle Gesetzeslage werde aber 
Leasing diskriminiert und die Unter-
nehmen könnten den „Booster“ nicht 
nutzen. Gleichzeitig bedauert er, dass 
klassische Leasingmodelle von dieser 
Sonderabschreibung ausgenommen 
sind und sich damit eine gewisse 
Wettbewerbsverzerrung zwischen 
Kauf und Leasing ergebe. 

Kazenmaier ist bestrebt, neue Pro-
dukte zu bauen. Die Suche nach Lö-
sungen sei bei Herstellern und Kun-
den groß. Kazenmaier lotet derzeit 
die Möglichkeit von Leasingmodellen 
aus, welche die Abschreibungsvortei-
le zeitlich an die Leasingraten kop-
peln sollen. Ob es gelingt, ist offen.

Faktisch irrelevanter Hebel

Fuhrparkmanagement-Dienstleister 
Shiftmove zieht ein klares Zwischen-
fazit. „Die aktuelle Förderung geht 
komplett an der Realität des gewerb-
lichen Fahrzeugmanagements vor-
bei. Der Fuhrparkmarkt basiert struk-
turell auf Leasing. Solange es keine 
gleichwertige Förderung für Leasing-
modelle gibt, bleibt die Förderung 
faktisch irrelevant – ohne spürbaren 
Effekt auf die E-Mobilitätswende in 
Flotten. Gerade in wirtschaftlich an-
gespannten Zeiten hat kein Unter-
nehmen das nötige Kapital, um vom 
Leasing auf den Fahrzeugkauf umzu-

steigen“, sagt Shiftmove-CEO Franci-
ne Gervazio. „Das bedeutet: Haupt-
nutznießer der Förderung sind aktuell 
nicht die Unternehmen, die die Fahr-
zeuge einsetzen, sondern vor allem 
die Hersteller, Leasinganbieter und 
Mietwagenfirmen. Wie und ob diese 
die Vorteile weitergeben, ist noch un-
klar.“ Im Bestellverhalten stellt Shift-
move keine Änderungen fest und er-
wartet dies auch nicht. Die weitere 
Entwicklung beobachtet das Unter-
nehmen anhand der Daten aus 10.000 
Flotten mit mehr als 280.000 Kfz.

Die eigentlichen Hürden liegen 
nach Ansicht von Francine Gervazio 

Für Francine Gervazio (Shiftmove) geht 
die Förderung an der Realität vorbei.

Der A6 e-tron-Testwagen kostete 106.000 Euro, hatte aber Unsinniges an Bord.

zudem ganz woanders: „Was Flotten-
verantwortliche heute ausbremst: 
fehlende Ladeinfrastruktur an Büro-
standorten und bei den Beschäftigten 
zuhause plus nachvollziehbare Ab-
rechnung des Ladens an der heimi-
schen Wallbox, kaum verfügbare  
E-Transporter für gewerbliche Anfor- 
derungen und wirtschaftliche Unsi-
cherheit durch niedrige Restwerte von 
batterieelektrischen Fahrzeugen.“ Ein 
wirksames Förderpaket müsse drei 
Dinge leisten: Ladepunkte schaffen, 
Fahrzeugvielfalt fördern und finanzi-
elle Risiken für Unternehmen kalku-
lierbar machen. � A. Schneider

Auch der Cadillac Lyriq fällt fortan unter die attraktive 0,25-%-Versteuerung.


